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Fachspezifische Priifungsordnung fiir den
Masterstudiengang ,,Technomathematik“ an der
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Inkrafttreten: 01.10.2015
Zuletzt geandert durch: geandert durch Ordnung vom 5. Juni 2024 (Brem.ABI. S. 678)
Fundstelle: Brem.ABI. 2015, 1150

Der Fachbereichsrat 3 (Mathematik/Informatik) hat auf seiner Sitzung am 5. August 2015
gemal § 87 Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)i. V. m. §
62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339),
zuletzt geandert durch Artikel 1 Drittes HochschulreformG vom 24. Marz 2015 (Brem.GBI.
S. 141), folgende Prifungsordnung beschlassen:

Diese fachspezifische Prifungsordnung.gilt in Verbindung mit dem Allgemeinen Teil der
Prufungsordnungen fur Masterstudiengange(AT MPO) der Universitat Bremen vom 27.
Januar 2010 in der jeweils gultigen Fassung.

§1
Studienumfang und Abschlussgrad

() Fur den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs , Technomathematik* sind
insgesamt 120 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer
System zu erwerben. 'Dies entspricht einer Regelstudienzeit von vier Fachsemestern.

(2) Aufgrund der bestandenen Masterprifung wird der Abschlussgrad

Master of Science
(abgekirzt M. Sc.)

verliehen.
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-hochschulgesetz-in-der-fassung-vom-9-mai-2007-296426?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HSchulGBR2007V6P87
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-hochschulgesetz-in-der-fassung-vom-9-mai-2007-296426?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HSchulGBR2007V37P62

§2
Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

(1) Der Masterstudiengang , Technomathematik” wird als Masterstudium gemaf § 4 Absatz
1 AT MPO studiert.

(2) Das Studium gliedert sich in:

- technomathematische Pflicht- und Wahlmodule zum Fachstudium der
Technomathematik (66 CP),

- die Masterarbeit inklusive Kolloquium (30 CP)

- sowie Module zum technischen Anwendungsfach (24 CP, siehe Anlage 3).

(3) Die Anlage 1 regelt die zu erbringenden Prifungsleistungen und stellt den
Studienverlauf dar. Die konkrete Ausgestaltung des technischen Anwendungsfaches ist in

der Anlage 3 geregelt.

(4) Module der Technomathematik werden als Piflicht-'oder Wahlmodule durchgefihrt. Die
im Studienplan vorgesehenen technomathematischen Pflicht- und Wahlmodule werden
mindestens im jahrlichen Turnus angeboteny Fur die Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule
in den technischen Anwendungsfachern gelten die Regelungen der jeweiligen
fachspezifischen Prifungsordnungen in‘der geltenden Fassung.

(5) Module im Pflichtbereich Technomathematik werden in deutscher Sprache, Module im
Wahlpflicht- und Wahlbereich Technomathematik in deutscher oder englischer Sprache
durchgefuhrt.

(6) Wahlmodule kénnen im Wahlbereich Technomathematik und im Wahlbereich
Ergénzungsfach erbracht werden.

a) Der Wahlbereich Technomathematik gliedert sich in die Wahlbereiche VL-1 und
Sem-2. In jedem Wahlbereich sind zwei Module zu absolvieren. Es kénnen bis zu
zwei Module zusatzlich im Wahlbereich Technomathematik erbracht werden. Diese
werden gemald § 25 Absatz 2 und 3 AT MPO als Freiwillige Zusatzleistungen in der
Bescheinigung erbrachter Prifungsleistungen ausgewiesen.

b) Der Wahlbereich Erganzungsfach kann dem Erwerb berufsbezogener Qualifikationen

dienen. Wahlweise kann ein weiteres Technomathematik- oder Mathematikmodul
(siehe Anlage 2) belegt werden.
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(7) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflichtmodule durchgefihrt.
(8) Lehrveranstaltungen werden gemal3 8§ 6 Absatz 1 AT MPO durchgefthrt.

(9) Studierende kénnen ein mehrwochiges Berufspraktikum im Rahmen des
Erganzungsfachs absolvieren. Das Praktikum kann mit 6 CP im Erganzungsfach
angerechnet werden. Es ist ein Praktikumsbericht (Studienleistung) anzufertigen. Naheres
regelt die Praktikumsordnung.

(10) Das gewahlte technische Anwendungsfach ist im Umfang von 24 CP zu studieren. Es
muss das gleiche Anwendungsfach wie im Bachelorstudium belegt werden.
Ausnahmeregelungen sind nur mit Zustimmung des Prifungsausschusses und nach
Rucksprache mit den fachlich Zustandigen des Anwendungsfaches méglich. Naheres

regelt Anlage 3.

§3
Prifungen

(1) Jedes Modul wird gemaf AT MPO § 5 Absatz8 und Absatz 9 mit einer Modul- oder
Kombinationsprifung abgeschlossen. Eine Modulprifungsbesteht aus einer Prifungs-
oder Studienleistung. Wird das Modul mit mehreren Prifungs- und Studienleistungen oder
eine Kombination aus diesen abgeschlossen, handelt es sich um eine
Kombinationsprufung. Eine Prufungsleistung wird benotet. Eine Studienleistung wird mit
.pbestanden” oder mit ,nicht bestanden” bewertet, sie kann benotet werden. Die Note dient
in diesem Fall der Information der Studierenden Uber ihren Leistungsstand und wird bei
der Festlegung der Modulnote @der Gesamtnote nicht berticksichtigt. Naheres regeln die
Anlagen 1 und 2 dieser Ordnung.

(2) Studienleistungen kénnenin.einer oder mehreren der folgenden Formen erbracht
werden:

1. Bearbeiten von Ubungsaufgaben und ggf. Vortragen von Losungen,

2. Klausur von mindestens 60 Minuten und maximal 120 Minuten Dauer, dies kann ganz
oder teilweise in Multiple-Choice-Form erfolgen (Naheres dazu regelt Anlage 4),

3. schriftliche Ausarbeitung von 10 bis 15 Seiten,
4. mundliches Fachgesprach von etwa 15 Minuten Dauer,

5. Praktikumsbericht
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(3) Prifungen werden in den Formen gemal3 88 8 ff. AT MPO durchgefiihrt. Der
Prifungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag einer Priferin oder eines Prifers weitere
Prifungsformen zulassen.

(4) Das erneute Angebot von Prifungen kann in einer anderen als der ursprunglich
durchgefiihrten Form erfolgen. In den Wahlbereichen gemanR § 2 Absatz 6 gelten die
Wiederholungsregelungen von Wahlmodulen gemaf § 5 Absatz 2 AT MPO.

(5) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prifungen und Studienleistungen werden den
Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(6) Prafungen oder Teile von Prifungen kdnnen in Multiple-Choiee-Form durchgefihrt
werden. Naheres wird in Anlage 4 festgelegt.

§4
Anrechnung von Studien- und Priifungsleistungen

Die Anrechnung von Studien- und Prifungsleistungencerfolgt gemaf 8§ 22 AT MPO in der
jeweils gultigen Fassung.

§5
Zulassungsvoraussetzungen fur Module

Es gibt keine Zulassungsvoraussetzungen fur einzelne Module.

§6
Modul Masterarbeit (und Kolloquium)

(1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit ist der Nachweis von mindestens 81
CP.

(2) Fur die Masterarbeit inklusive des zugehdrigen Kolloquiums werden 30 CP vergeben.

(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit betragt 26 Wochen. Der Priifungsausschuss
kann auf begriindeten'/Antrag eine einmalige Verlangerung um maximal acht Wochen
genehmigen.

(4) Die Masterarbeit wird als Einzel- oder als Gruppenarbeit mit bis zu drei Personen
erstellt. Bei einer Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar
erkennbar, abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Zur Masterarbeit findet ein Kolloquium statt. Fir Masterarbeit und Kolloquium wird eine
gemeinsame Note gebildet. Die Masterarbeit flief3t dabei mit 90% und das Kolloquium mit

10% in die gemeinsame Note ein, die Berechnung erfolgt gemaf 8§ 16 Absatz 3 AT MPO in
der jeweils geltenden Fassung.
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8§87
Gesamtnote der Masterpriifung

(1) Die Gesamtnote wird als gewichtetes arithmetisches Mittel aus den Noten der Module
des Fachstudiums, d. h. Technomathematik und technisches Anwendungsfach, gebildet, in
denen benotete Prifungen abgelegt wurden.

(2) Dabei werden die Noten der Module des Pflichtbereichs Technomathematik sowie des
Wabhlbereichs Technomathematik und die Module des technischen Anwendungsfaches
jeweils mit der zugehoérigen Zahl der Leistungspunkte gewichtet; die Note des
Abschlussmoduls erhélt das Gewicht 63.

(3) Eine Ausnahme bilden die Module Numerik Partieller Differentialgleichungen und die
beiden eingereichten Module aus dem Wahlbereich VL-1: von den drei' Noten zu diesen
Modulen wird nur die beste fur die Gesamtnote berucksichtigt. Die hier nicht
bertcksichtigten Module werden bei der weiteren Berechnung wie ein unbenotetes Modul
gehandhabt.

(4) Werden im Wahlbereich VL-1 zusatzliche Module gemafd § 2 Absatz 5 absolviert, geht
aus allen Modulen des Wahlbereichs VL-1 und:Numerik Partieller Differentialgleichungen
nur das Modul mit der besten Note in die Gesamtnote ein.

(5) Werden im Wahlbereich Sem-2 zuséatzliche Module geméaR § 2 Absatz 5 absolviert,
geht nur das Modul mit der besten Note.in die Gesamtnote ein.

(6) Prufungsleistungen des Erganzungsfaches flie3en nicht in die Berechnung ein.

(7) Unbenotete Leistungen flieBen nicht in die Berechnung ein.

§8
Geltungsbereich und Inkrafttreten

(1) Diese Prufungsordnung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom
1. Oktober 2015 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
veroffentlicht. Sie gilt fur Studierende, die ab dem Wintersemester 2015/16 im
Masterstudiengang , Technomathematik” ihr Studium aufnehmen.

(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2015/16 ihr Studium aufgenommen haben,
und geman der Prifungsordnung vom 21. August 2013 studieren, wechseln auf der
Grundlage einer Aquivalenztabelle, die dem Genehmigungsschreiben beigefiigt ist, in die
vorliegende Prifungsordnung. Auf Antrag an den Prifungsausschuss ist ein Verbleib in
der Prifungsordnung vom 21. August 2013 mdglich.
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(3) Studierende, die vor dem Wintersemester 2015/16 ihr Studium aufgenommen haben
und geman der Prifungsordnung vom 6. Juli 2011 studieren, kbnnen auf Antrag an den
Prufungsausschuss in die vorliegende Priifungsordnung wechseln. Die Uberfiihrung in die
vorliegende Priufungsordnung erfolgt auf der Grundlage einer Aquivalenztabelle, die dem
Genehmigungsschreiben beigefiigt ist.

(4) Die Prufungsordnung vom 21. August 2013 tritt am 30. September 2015 aul3er Kraft.
Absatz 2 ist davon unberthrt.

Anlagen:

- Anlage 1:  Studienverlaufsplan M. Sc. Technomathematik
- Anlage 2: Modulliste fir Wahl- und Wahlpflichtbereich
- Anlage 3:  Anforderungen in den technischen Anwendungsféchern

- Anlage 4:  Durchfihrung von Prifungen im Antwort-Wahl-Verfahren
Anlage 1

Anlage 1: Studienverlaufsplan Masterstudiengang Technomathematik

Der Studienverlaufsplan stellt eine Empfehlung.fur den‘Ablauf des Studiums dar. Module
kénnen von den Studierenden in einer anderen Reihenfolge besucht werden.

Seite 6 von 13



Pflichtbereich Wahlbereiche Erg&nzungsfach Technisches

Technomathematik Technomathematik 1-VL und 2-Sem Anwendungsfach
1. Numerik Partieller Wahimodule Module aus dem
Sem | Differentialgleichungen Technomathematik technischen

9 CP/P/KP VL-1 Anwendungsfach
> 18 CP/WI/KP” 24 CP/WP/KP
Sem Module
3 Modellierungsseminar Technomathematik Erganzungsfach
Sem |18 CP/PIMP Sem-2 . geman § 2 Absatz

12 CP/W/MP_ 6b
9 CP/WP/MP_

4. Masterarbeit inkl. Kolloquium
Sem | 30 CP/P/MP
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CP = Credit Points, P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul, W = Wahlmodul, MP =
Modulprifung,

FuRnoten

= Das Modul wird mit einer Studienleistung (= unbenotet) abgeschlossen

*%

= Modulprifung / Kombinationsprifung erfolgt lehrveranstaltungsgebunden.

Anlage 2

Anlage 2 Modulliste der Pflicht- und Wahimodule in der Technomathematik

Modulbezeichnung CP | MP/TP/ PL/SL (Anzahl)
KP
57 CP Pflichtbereich Numerik Partieller 9 KP SL:1,PL: 1
Differentialgleichungen
Modellierungsseminar |18 | MP PL:1
Abschlussmodul 30 |MP PL: 2
18 CP Wahlbereich 1- | Technomathematik 9 |kpP” SL:1PL:1
VL VL-1
Technomathematik 9 [kP” SL:1PL:1
VL-1
12 CP Wabhlbereich Technemathematik 6 |MP’ PL: 1
2-Sem Sem-2
Technomathematik 6 |MP” PL: 1
Sem-2
9CP Wahlbereich Weiteres 9 MP SL: 1
Erganzungsfach | Technomathematik-
oder
Mathematikmodul."

MP= Modulprifung, TP= Teilprifung, KP= Kombinationsprifung PL= Prifungsleistung (=
benotet); SL = Studienleistung (= unbenotet)

FuRnoten

= Modulprifung / Kombinationsprifung erfolgt lehrveranstaltungsgebunden.

*kk

Ggf. Anerkennung eines nicht-mathematischen Moduls gemaf § 2 Absatz 6b.
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Anlage 3

Anlage 3: Anforderungen in den technischen Anwendungsfachern

a) Studium des technischen Anwendungsfachs Elektrotechnik

Der Masterstudiengang ,Elektro- und Informationstechnik (EIT)“ ist in funf
Vertiefungsrichtungen mit zugehérigen Grundlagenpflichtmodulen (GPM),
Vertiefungspflichtmodulen (VPM) und Vertiefungswahlpflichtmodulen (VVM) sowie
Wahlmodule und Praktika gegliedert. Zu jeder Vertiefungsrichtung gibt es im
vorangehenden dritten Jahr des Bachelorstudiengangs EIT entsprechende Grundlagen-
und Vertiefungsmodule.

Studierende des M. Sc. Technomathematik wahlen zwei Vertiefungsrichtungen fiir sich aus
und belegen insgesamt sechs Module & 4 CP (Gesamtumfang: 24 CP):

- die entsprechenden zwei Grundlagenmodule aus dem 5..Semester des B. Sc. EIT

- und zwei darauf aufbauende Veranstaltungen aus dem 6. Semester des B. Sc. EIT

- sowie ein GPM und ein zugehdriges VPM aus dem M. Sc. EIT oder alternativ zwei
GPM aus dem M. Sc. EIT.

Es wird empfohlen, sich vor der Wahlwon Veranstaltungen von Lehrenden aus der Elektro-
und Informationstechnik beratenszu lassen..Prifungen werden entsprechend der jeweils
gultigen Fassung der Prifungsordnungen zur Elektro- und Informationstechnik
durchgefuhrt.

b) Studium des technischen Anwendungsfachs Geowissenschaften

Studierende des M. Se. Technomathematik belegen Module bzw. Teilmodule im
Gesamtumfang von mindestens 24 CP. Dazu kdnnen Module aus dem
Bachelorstudiengang Geowissenschaften, die im Bachelorstudium noch nicht absolviert
wurden, sowie Module bzw. Teilmodule aus den Masterstudiengangen
Geowissenschaften, die fur Technomathematiker geeignet sind, gewahlt werden.

Fur Technomathematikstudierende geeignet sind:

- ~LAngewandte Geophysik: Methoden + Projekte” (9 + 6 CP)

- »,Geotechnische Beschreibung des Untergrunds - Ingenieurgeologie” (9 CP)
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- LAllgemeine + Theoretische Glaziologie® (9 + 6 CP)

- Aus dem Master Marine Geosciences kénnen belegt werden:
,Climate Change |: Fundamentals“ und ,Climate Change II: Models and Data“ (9 CP,
6 CP)

Vor dem Besuch einer ersten Veranstaltung ist mit dem Fachbereich 5
(Geowissenschaften) ein individuell abgestimmter Veranstaltungsplan festzulegen.
Prifungen werden entsprechend der jeweils gultigen Fassung der Prifungsordnungen des
Fachbereichs 5 durchgefiihrt. Soweit einzelne Veranstaltungen anstelle kompletter Module
belegt wurden, werden entsprechend individuelle Prifungen durchgefihrt.

c¢) Studium des technischen Anwendungsfachs Physik

Studierende des M. Sc. Technomathematik belegen Veranstaltungen im Umfang von
mindestens 24 CP aus dem Angebot der Studiengange im Fach Physik. Als
Wabhlpflichtfach ist - sofern noch nicht im Bachelorstudium absolviert - zu belegen:

- aus B. Sc. Physik: ,Experimentalphysik 4% oder ,Experimentalphysik 5*

Als weitere Veranstaltungen kommen - sofern noch nicht im Bachelorstudium absolviert -
insbesondere infrage:

- aus B. Sc. Physik: ,Experimentalphysik 4“ bzw. ,Experimentalphysik 5%, soweit noch
nicht als Wabhlpflichtfach belegt,

- aus B. Sc. Physik: ,Theoretische -Physik 4“, ,Theoretische Physik 5,

- aus B. Sc. Physik: ein Physikalisches Wahlfach,

- aus M. Sc. Physik: Veranstaltungen aus einem Physikalischen Wahlpflichtfach.

Das Fach Physik bietet den Studierenden im M. Sc. Technomathematik zur individuellen
Ausgestaltung des Anwendungsfachs Physik eine Beratung an. Jeder Studierende muss
einen Antrag an den Prufungsausschuss Physik stellen, welche Physikveranstaltungen er
im Rahmen seines Masterstudiums belegen will. Prifungen werden entsprechend der
jeweils gultigen Fassung der Prifungsordnungen des Faches Physik durchgeflhrt. Soweit
einzelne Veranstaltungen anstelle kompletter Module belegt wurden, werden
entsprechend individuelle Prifungen durchgefihrt.

d) Studium des technischen Anwendungsfachs Produktionstechnik
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Studierende des M. Sc. Technomathematik belegen Veranstaltungen im Umfang von
mindestens 24 CP aus dem Angebot der Bachelor- und Master-Studiengénge
Produktionstechnik. Dafiir kommen insbesondere infrage:

- Vertiefungsmodule zu folgenden Vertiefungsrichtungen des M. Sc.
Produktionstechnik: Mechanical Engineering, Materialwissenschaften,
Verfahrenstechnik, Fertigungstechnik bzw. Produktionstechnik in Luft- und Raumfahrt.
Dabei sollten zuvor die entsprechenden Basismodule aus dem B. Sc.
Produktionstechnik absolviert worden sein.

- Basismodule aus dem B. Sc. Produktionstechnik, sofern diese noch nicht im
Bachelorstudium absolviert wurden.

Der Fachbereich 4 (Produktionstechnik) bietet den Studierenden im M. Sc.
Technomathematik zur individuellen Ausgestaltung des Anwendungsfachs
Produktionstechnik eine Beratung an. Priifungen werden entsprechend der jeweils
gultigen Fassung der Prifungsordnungen des Faches Produktionstechnik durchgefihrt.
Soweit einzelne Veranstaltungen anstelle kompletter Module belegt wurden, werden
entsprechend individuelle Prifungen durchgefuhrt.

Anlage 4
Anlage 4: Durchfiihrung von Priifungen im Antwort-Wahl-Verfahren

§1
Durchfiihrungvon Priufungen im Antwort-Wahl-Verfahren

(1) Eine Prafung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt vor, wenn die fur das Bestehen der
Prifung mindestens erforderliche Leistung der Prufungskandidatinnen und
Prufungskandidaten ausschlief3lich durch Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der
falschen Antworten erreicht werden kann. Prifungen bzw. Prifungsfragen im Antwort-
Wahl-Verfahren sind nur zulassig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu
erbringen, dass die Prifungskandidatin oder der Prifungskandidat die Inhalte und
Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhéngen beherrscht und die
erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten anwenden kann. Eine Prifung im Antwort-Wahl-
Verfahren ist von einer Priuferin bzw. einem Prifer gemal § 27 AT MPO vorzubereiten. Die
Pruferin bzw. der Prufer wahlt den Prifungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die
Antwortmoglichkeiten fest. Ferner erstellt sie bzw. er das Bewertungsschema gemafi
Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prifung an. Der Abzug von Punkten
innerhalb einer Prifungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahlverfahren ist zuléassig.

Seite 11 von 13



(2) Die Prufungsfragen mussen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu
geeignet sein, die gemal3 Absatz 1 Satz 2 zu Uberprifenden Kenntnisse der
Kandidatinnen und Kandidaten festzustellen. Die Pruferin bzw. der Prifer kann auch einen
Pool von gleichwertigen Prufungsfragen erstellen. In der Prifung erhalten Studierende aus
diesem Pool jeweils unterschiedliche Prifungsfragen zur Beantwortung. Die Zuordnung
geschieht durch Zufallsauswahl. Die Gleichwertigkeit der Prifungsfragen muss
sichergestellt sein. Die Voraussetzungen fur das Bestehen der Prifung sind vorab
festzulegen. Ferner sind fur jede Prufung

die ausgewahlten Fragen,

- die Musterlésung und

- das Bewertungsschema gemal3 Absatz 4

festzulegen.

(3) Die Prifung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 50
Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der
in einer Prufung erreichten Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte,
so ist die Klausur auch bestanden, wenn die"Zahl der von der Kandidatin oder dem
Kandidaten erreichten Punkte die durchschnittliche Prifungsleistung aller
Prufungsteilnehmer um nicht mehr als'15 Prozent unterschreitet. Ein Bewertungsschema,
das ausschlieB3lich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzuléssig.

(4) Die Leistungen sind wie folgt:izu bewerten: Wurde die fir das Bestehen der Prifung
gemal’ Absatz 3 erforderliche:Mindestzahl der erreichbaren Punkte erzielt, so lautet die
Note

- ,sehr gut, wenn mindestens 75 Prozent,

- ,gut”, wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent,
- ,befriedigend*, wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent,
- ,ausreichend", wenn keine oder weniger als 25 Prozent

der dariiber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden.

(5) Erweist sich bei der Bewertung von Prifungsleistungen, die nach dem Antwort-Wabhl-
Verfahren abgelegt worden sind, eine auffallige Fehlerhaufung bei der Beantwortung
einzelner Prufungsaufgaben, so Uberpruft die Priferin oder der Prifer die
Prifungsaufgabe mit auffalliger Fehlerhaufigkeit unverziglich und vor der Bekanntgabe
von Prifungsergebnissen darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemaf Absatz
2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Uberpriifung, dass einzelne Priifungsaufgaben
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fehlerhaft sind, sind diese Prifungsaufgaben nachzubewerten oder bei der Feststellung
des Prufungsergebnisses nicht zu berticksichtigen. Die Zahl der fir die Ermittlung des
Prifungsergebnisses zu berlcksichtigenden Prifungsaufgaben mindert sich
entsprechend. Die Verminderung der Zahl der Prifungsaufgaben darf sich nicht zum
Nachteil der Studierenden auswirken. Ubersteigt die Zahl der auf die zu eliminierenden
Prufungsaufgaben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so
ist die Prifung insgesamt zu wiederholen; dies gilt auch fur eine Prufungsleistung, in deren
Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringen ist.

(6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prifungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren,
so gilt diese Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz nur fir den im Antwort-
Wahl-Verfahren erstellten Klausurteil.

Seite 13 von 13



	Fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Technomathematik“ an der Universität Bremen
	§ 1 Studienumfang und Abschlussgrad
	§ 2 Studienaufbau, Module und Leistungspunkte
	§ 3 Prüfungen
	§ 4 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen
	§ 5 Zulassungsvoraussetzungen für Module
	§ 6 Modul Masterarbeit (und Kolloquium)
	§ 7 Gesamtnote der Masterprüfung
	§ 8 Geltungsbereich und Inkrafttreten
	Anlage 1
	Fußnoten

	Anlage 2
	Fußnoten

	Anlage 3
	Anlage 4
	§ 1 Durchführung von Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren



